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Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Monheim am Rhein für die Jahre 2021 – 2025

Von neun Stadtteilen bleibt das Berliner Viertel der größte Stadtteil, gemessen an der Anzahl 
der Bewohner/innen (26% der Gesamtbevölkerung) und das jüngste Viertel mit einem Anteil 
von 26% unter 18-jährigen im Viertel. Zudem leben hier 37% aller 0 bis 17-jährigen Mon-
heims. 52% der im Berliner Viertel lebenden Personen, sowie die Hälfte aller hier wohnenden  
0 bis 18-jährigen haben einen Migrationshintergrund (Migrationshintergrund = Ausländer 
und Ausländerinnen und Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft).

Quelle: Einwohnermeldesystem Monheim am Rhein

Abbildung 2: Wanderungsbewegungen der 0-17Jährigen in Monheim am Rhein

Abbildung 1: Anzahl und Anteil Kinder und Jugendliche an der Gesamtbevölkerung in Monheim am Rhein

 Quelle: Einwohnermeldesystem Monheim am Rhein
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In den letzten drei Jahren sind wieder deutlich mehr Menschen nach Monheim gezogen, als 
weggezogen sind. Im Jahr 2020 gab es 541 mehr Zuzüge als Wegzüge. Betrachtet man aus-
schließlich die Wanderungsbewegungen der Kinder und Jugendlichen, dann zeigt sich, dass 
es seit 2011 immer mehr Zuzüge als Wegzüge gab. Zuletzt zogen nur in der Altersgruppe der 
0 bis 17-jährigen 280 junge Menschen mehr nach Monheim am Rhein als wegzogen.
 
Von den 280 zusätzlichen Kindern und Jugendlichen, die 2020 nach Monheim am Rhein gezo-
gen sind, waren allein 106 unter drei Jahren alt. Dies spricht für einen vermehrten Zuzug von 
Familien mit sehr kleinen Kindern.

Der vermehrte Zuzug von Familien mit Kindern im Kitaalter nach Monheim am Rhein in den 
vergangenen Jahren und auch eine insgesamt leicht gestiegene Geburtenrate werden in den 
folgenden Jahren dazu führen, dass die Gruppe der sechs bis unter 21-jährigen wachsen 
wird. Zurzeit (31.12.2020) leben 6702 Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 21 Jahren 
in Monheim am Rhein. Die Bevölkerungsprognose geht davon aus, dass diese Gruppe in den 
nächsten zehn Jahren auf ca. 8500 junge Menschen und damit um 27 % anwachsen wird.

Örtliche Anbietende von Angeboten nach §11 - 14 SGB VIII werden entsprechend in Zukunft 
eine deutlich wachsende Zielgruppe vorfinden. Die Auswirkungen dieser Bevölkerungszu-
nahme gilt es in der kommenden Förderperiode sensibel zu prüfen.

Strategische Ziele
In seiner Sitzung vom 16. Dezember 2020 hat der Rat fünf strategische Ziele beschlossen. 
Sie sind die konsequente Weiterentwicklung der Zielformulierungen von 2010 und 2014 und 
bilden damit die zentralen Leuchtfeuer für Monheims Weg in die Zukunft. Nach ihnen richten 
Politik und Verwaltung den Kompass ihres Handelns aus.

Quelle: Einwohnermeldesystem Monheim am Rhein

Abbildung 3: Wanderungsbewegungen der 0-2 Jährigen in Monheim am Rhein
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Auf Grundlage der strategischen Ziele der Gesamtverwaltung hat der Bereich Kinder, Jugend 
und Familie taktische Ziele für das Jugendamt und Teilziele für dessen einzelne Produkte ent-
wickelt. Hierbei stellt das relevanteste strategische Ziel für den Bereich Kinder, Jugend und 
Familie sicherlich „Die Stadt Monheim am Rhein – Hauptstadt für Kinder – schafft optimale 
Zukunftschancen für Kinder und Jugendliche“ dar. 

Das vom Rat formulierte Ziel wurde seitdem ständig weiterentwickelt und prägt in weiten Tei-
len die Arbeit des Bereiches Kinder, Jugend und Familie. Auf dieser Grundlage werden für die 
Handlungsfelder der Jugendförderung folgende Ziele formuliert, aus denen sich die Maßnah-
menplanung des vorliegenden Kinder- und Jugendförderplans 2021 – 2025 entwickelt haben. 

•	 Ausgehend von einem ganzheitlichen Bildungsverständnis werden in der Stadt Monheim 	
	 am Rhein freiwillige Angebote vorgehalten. 

•	 Alle Monheimer Kinder und Jugendlichen haben in den Angeboten die Möglichkeit, ihre 	
	 Erfahrungsräume zu erweitern und ihre Persönlichkeit zu entwickeln. 

•	 Diese Angebote sind freiwillig, partizipativ und auf Selbstbestimmung ausgerichtet.

•	 Alle Kinder und Jugendlichen in der Stadt Monheim am Rhein können eine vielfältige Frei-	
	 zeitinfrastruktur nutzen. 

•	 Für alle Kinder und Jugendlichen in der Stadt Monheim am Rhein werden ausreichende 	
	 Ferienmaßnahmen vorgehalten. 

•	 Die Spielflächen in der Stadt Monheim am Rhein sind optimal auf die Bedürfnisse von 	
	 Kindern, Jugendlichen und ihren Familien ausgerichtet. 

•	 Bei der Gestaltung von neuen und Weiterentwicklung von bestehenden Angeboten wer	
	 den Kinder und Jugendlichen in der Stadt Monheim am Rhein grundsätzlich beteiligt. 

•	 In der Stadt Monheim am Rhein setzen sich Kinder und Jugendliche für ihre Rechte und 	
	 Belange ein. 

•	 In jeder Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit, der Vereine und Verbände in 	
	 der Stadt Monheim am Rhein gibt es ein einrichtungsspezifisches Präventionskonzept ge-	
	 mäß dem Qualitätssiegel „Gemeinsam aktiv für Rechte von Kindern und Jugendlichen“.

•	 In der Stadt Monheim am Rhein wird der Übergang Schule/Ausbildung bzw. Beruf gestaltet. 

•	 Alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben einen Anspruch auf individuelle Bera	
	 tung, Begleitung und Förderung. 

•	 Kinder und Jugendliche in der Stadt Monheim am Rhein sind über Gefahren für ihr Wohl 	
	 aufgeklärt.

Das Erreichen optimaler Zukunftschancen steht im aktuellen Zeitgeschehen im engen Zu-
sammenhang mit der Aneignung von Kompetenzen im Medienbereich. Die Querschnittsauf-
gabe zur Entwicklung einer bereichsübergreifenden Strategie der Medienbildung in allen hier 
aufgeführten Handlungsfeldern der Kinder- und Jugendförderung ist ein zentraler Aspekt der 
Zukunftsplanung.

Insbesondere unsere jetzigen Kinder und Jugendlichen werden den Veränderungsprozess 
der „digitalen Transformation“ in den kommenden Jahren maßgeblich gestalten. Die Stadt 
Monheim am Rhein öffnet sich der Digitalisierung und beabsichtigt in einigen Bereichen so-
gar Vorreiterfunktionen einzunehmen. Auf dem Weg zur „Smart City - Monheim 4.0“ wer-
den derzeit eine Vielzahl an Projekten realisiert. Neben der technischen Entwicklung gilt es  
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jedoch, Kinder, Jugendliche, Eltern und Fachkräfte über die neuen Entwicklungen zu infor-
mieren, die Medienkompetenz zu stärken und neue wegweisende Formate in der Kinder- 
und Jugendbildung zu entwickeln. 
Die Stadt Monheim am Rhein möchte daher den nächsten Schritt zur Sicherung optimaler 
Zukunftschancen gehen. Mit der Entwicklung eines Handlungskonzeptes für die flächen-
deckende Umsetzung von Medienbildung im Kinder- und Jugendalter soll ein Blick in die  
Zukunft beschrieben werden, wie Medienbildung im Sinne einer kommunalen Gesamtstrate-
gie in Monheim am Rhein weiterentwickelt werden kann. Die Stadt möchte dabei die Vermitt-
lung von Medienbildung und Medienkompetenz als Grundvoraussetzung für ein gesundes 
und gutes Aufwachsen aller Kinder und Jugendlichen im Selbstverständnis der Arbeit und der 
persönlichen Haltung der Fachkräfte verankern und dabei bedarfs- und zielgruppenadäquat 
agieren. Zu diesem Zweck möchten die städtischen Verwaltungsbereiche „Kinder, Jugend und 
Familie“, „Schule und Sport“ sowie der Fachbereich „Bildung und Kultur“ eng zusammenarbei-
ten. Unter fachlicher Begleitung soll dazu eine nachhaltige Gesamtstrategie mit einem aufein-
ander abgestimmten Angebotsportfolio entwickelt werden.

Mit dem Ziel „Die Stadt Monheim am Rhein versteht sich als ‚Stadt für alle‘, in der Inklusion 
und Chancengleichheit umfassend verwirklicht werden“ haben sich Politik, Verwaltung und 
viele Akteure und Akteurinnen im Gemeinwesen auf den Weg gemacht, konsequent den Ge-
danken der Inklusion umzusetzen und diesen in einem dialogischen Verfahren ständig weiter 
zu entwickeln. Als Querschnittsaufgabe für alle gesellschaftlichen Bereiche soll sich Mon-
heim am Rhein zu einem Ort entwickeln, in dem Vielfalt wertgeschätzt wird, Teilhabe für alle 
aktiv ermöglicht und niemand ausgegrenzt wird. 
In diesem Zusammenhang sind insbesondere die gesetzlichen Entwicklungen im SGB VIII 2 

sowie die Vorgaben des Kinder- und Jugendfördergesetzes, welches die Belange von Kindern 
und Jugendlichen in benachteiligten Lebenswelten und von jungen Menschen mit Migrati-
onshintergrund sowie jungen Menschen mit Behinderungen und mit unterschiedlichen sexuellen 
Orientierungen sowie geschlechtlichen Identitäten in den Fokus setzt, zu beachten.3 

Für die Akteure und Akteurinnen der Kinder- und Jugendförderung bedeutet dies eine stetige 
Selbstreflexion und eine regelmäßige Anpassung vorhandener Angebote. Für die Entwick-
lungsplanung 2021 – 2025 aus dem Bereich Kinder, Jugend und Familie mit dem Schwerpunkt 
Inklusion soll darüber hinaus explizit die inklusive Öffnung der Freizeit- und Ferienangebote 
sowie die vorhandenen Übergangskonzepte an Schulen überprüft werden. 

Die beschriebenen Ziele und sich daraus ergebene Maßnahmen dieser Förderplanung 2021 
– 2025 wurden mit allen relevanten Akteuren und Akteurinnen innerhalb und außerhalb der 
Verwaltung abgestimmt und werden im Folgenden beschrieben. 

 
Kinder- und Jugendarbeit
§ 11 SGB VIII – Kinder- und Jugendhilfegesetz

„Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugend-
arbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von 
ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesell-
schaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen. Dabei sollen 
die Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der Angebote für junge Menschen mit Behinderungen sicher-
gestellt werden.“

2	 Das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz ist am 10.06.2021 in Kraft getreten
3	 vgl. § 3 f. 3. AG-KJHG
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Mit § 11 beschreibt der Gesetzgeber die zentralen Aufgaben und Anforderungen an die  
Angebote kommunaler Jugendarbeit. Schwerpunkte, Inhalte und Zielgruppen sind da-
rüber hinaus im Kinder- und Jugendhilfegesetz und dem Kinder- und Jugendfördergesetz  
beschrieben und benannt, die konkrete Umsetzung und Ausgestaltung der Angebotsformen 
liegen in kommunaler Verantwortung. Kinder- und Jugendarbeit bietet innerhalb von regel-
mäßigen wöchentlichen Öffnungszeiten, mobilen Angeboten, Kursen und im Rahmen von 
Sonderveranstaltungen, Projekten und Ferienprogrammen vielfältige Angebote mit unter-
schiedlichen Schwerpunkten an. Das Kinder- und Jugendfördergesetz zählt gemäß § 10 Abs. 
1 3. AG-KJHG hierzu insbesondere

„1.	 die politische und soziale Bildung. Sie soll das Interesse an politischer Beteiligung früh	
	 zeitig herausbilden, die Fähigkeit zu kritischer Beurteilung politischer Vorgänge und 	
	 Konflikte entwickeln und durch aktive Mitgestaltung politischer Vorgänge zur  
	 Persönlichkeitsentwicklung beitragen.

2. 	 die schulbezogene Jugendarbeit. Sie soll in Abstimmung mit der Schule geeignete  
	 pädagogische Angebote der Bildung, Erziehung und Förderung in und außerhalb von  
	 Schulen bereitstellen.

3. 	 die kulturelle Jugendarbeit. Sie soll Angebote zur Förderung der Kreativität und Ästhetik 	
	 im Rahmen kultureller Formen umfassen, zur Entwicklung der Persönlichkeit beitragen 	
	 und jungen Menschen die Teilnahme am kulturellen Leben der Gesellschaft erschlie-	
	 ßen. Hierzu gehören auch Jugendkunst- und Kreativitätsschulen.

4. 	 die sportliche und freizeitorientierte Jugendarbeit. Sie soll durch ihre gesundheitlichen, 	
	 erzieherischen und sozialen Funktionen mit Sport, Spiel und Bewegung zur Persönlich	
	 keitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen beitragen.

5. 	 die Kinder- und Jugenderholung. Ferien- und Freizeitmaßnahmen mit jungen Menschen 	
	 sollen der Erholung und Entspannung, der Selbstverwirklichung und der Selbstfindung 	
	 dienen. Die Maßnahmen sollen die seelische, geistige und körperliche Entwicklung 		
	 fördern, die Erfahrung sozialer Beziehungen untereinander vermitteln und soziale 		
	 Benachteiligungen ausgleichen.

6. 	 die medienbezogene Jugendarbeit. Sie fördert die Aneignung von Medienkompetenz, 	
	 insbesondere die kritische Auseinandersetzung der Nutzung von neuen Medien.

7. 	 die interkulturelle Kinder- und Jugendarbeit. Sie soll die interkulturelle Kompetenz der 	
	 Kinder und Jugendlichen und die Selbstvergewisserung über die eigene kulturelle Iden	
	 tität fördern. Die Gelegenheit, andere Wertvorstellungen kennen zu lernen, soll darüber  
	 hinaus die Fähigkeit der jungen Menschen zu respektvollem Umgang im  
	 gemeinschaftlichen Handeln fördern.		
8. 	 die geschlechterdifferenzierte Mädchen- und Jungenarbeit. Sie soll so gestaltet werden, 	
	 dass sie insbesondere der Förderung der Chancengerechtigkeit dient und zur  
	 Überwindung von Geschlechterstereotypen beiträgt.

9. 	 die internationale Jugendarbeit. Sie dient der internationalen Verständigung und dem 	
	 Verständnis anderer Kulturen sowie der Friedenssicherung, trägt zu grenzüberschrei-	
	 tenden, gemeinsamen Problemlösungen bei und soll das europäische Identitätsbe-		
	 wusstsein stärken.

10. 	die integrationsfördernde Kinder- und Jugendarbeit. Sie dient der Integration von 		
	 Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund in die Gesellschaft mit dem Ziel, 	
	 ihre Bildungschancen und ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern.“
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Orientiert an diesen Schwerpunktsetzungen werden in Monheim am Rhein ein breites Spek-
trum von Einrichtungen, Mobilen und Aufsuchenden Angeboten, Beteiligungsmöglichkeiten 
für Kinder und Jugendliche und Veranstaltungen/ Projekten vorgehalten. 

Die Prinzipien der Freiwilligkeit, Selbstbestimmung und Partizipation gelten in der Regel für 
alle Angebotsformen, welche sich stark an den Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen 
orientieren und parteilich auf Kinder und Jugendliche ausgerichtet sind. Im Sinne eines ganz-
heitlichen Bildungsbegriffes trägt Jugendarbeit in einem hohen Maße zur Persönlichkeitsent-
wicklung von Kindern und Jugendlichen bei und befähigt diese zu einem selbstbestimmten 
Handeln.

Angebote für Kinder und Jugendliche, im Sinne der Kinder- und Jugendarbeit, sind in  
Monheim am Rhein vielfältig und werden in Form von Offener Kinder- und Jugendarbeit, 
Mobiler Jugendarbeit, Internationaler Jugendarbeit, Kultureller Kinder- und Jugendarbeit, Be-
teiligungsmöglichkeiten, Projekten, Veranstaltungen und Ferienprogrammen durchgeführt. 
Alle Einrichtungen und Dienste, egal ob in städtischer oder freier Trägerschaft, kooperieren 
hierzu im Interesse der Kinder und Jugendlichen. 

Nachfolgend wird das für die Förderperiode vorgesehene Angebotsportfolio der Kinder- und 
Jugendarbeit in Monheim am Rhein kurz beschrieben. 
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Offene Kinder- und Jugendarbeit
Diese Angebotsform der Jugendarbeit findet in den Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen 
statt und zeichnet sich durch einen niedrigschwelligen Zugang für alle Kinder, Jugendlichen 
und Heranwachsende im Alter von 6 bis 27 Jahren aus. Der Besuch der Einrichtungen ist in 
der Regel kostenfrei und ungezwungen hinsichtlich der Verweildauer, Mitgliedschaften sind 
nicht notwendig. Kinder und Jugendliche sollen sich diese als Treffpunkte konzipierten Ein-
richtungen aneignen und Aktivitäten mitgestalten können. 

Hierbei wirkt Kinder- und Jugendarbeit stark integrationsfördernd und bezieht, im Sinne ei-
ner „Stadt für alle“ ein möglichst breites Spektrum an Zielgruppen ein. Im Besonderen sind 
die Belange von Kindern und Jugendlichen in benachteiligten Lebenswelten und von jun-
gen Menschen mit Migrationshintergrund sowie jungen Menschen mit Behinderungen zu 
berücksichtigen.4

Die unterschiedlichen Lebensentwürfe Jugendlicher im Kontext ihrer sexuellen Orientierung 
und geschlechtlichen Identitäten sind in der Jugendarbeit der Stadt Monheim am Rhein bis-
weilen wenig thematisiert. Dabei gilt es sowohl Jugendliche zu unterstützen wie auch LSBT*I*-
feindlichkeit 5 abzubauen. Die Wertschätzung von Vielfalt und der Abbau von Ausgrenzung ist 
ausgesprochenes Ziel in einer „Stadt für alle“ und zudem Bestandteil des bereits benannten 
Kinder- und Jugendfördergesetzes (§10 Abs 1. 3. AG-KJHG). Durch geeignete Angebote der 
Jugendarbeit soll ein neuer Fokus auf das Thema sexuelle und geschlechtliche Vielfalt gelenkt 
werden. 

Mitarbeitende der Einrichtungen spielen als wichtige Ansprechpersonen eine zentrale Rol-
le für Kinder und Jugendliche und deren individueller Förderung, Begleitung und Beratung. 

4	 vgl. § 3 3. AG-KJHG
5	 Lesbisch, schwul, bi, trans(*), inter(*)
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Hier bilden eine verlässliche Beziehungsarbeit und eine kontinuierliche Betreuung durch die 
Beschäftigten eine wesentliche Grundlage. 

Das städtische Haus der Jugend versteht sich als zentrale Großeinrichtung für Kinder und 
Jugendliche im Stadtgebiet. Durch seine Lage an der Tempelhofer Straße gehören beson-
ders Kinder und Jugendliche aus dem Berliner Viertel zu dessen Stammbesucherinnen und 
Stammbesuchern. Das Haus der Jugend agiert in einem großen Kooperationsnetzwerk mit 
Akteuren aus Schulen, Vereinen, Initiativen und anderen Einrichtungen. Die Angebotspalette 
ist bunt und attraktiv, sowohl im Rahmen der regelmäßigen Öffnungszeiten sowie bei Son-
derveranstaltungen, Projekten und Ferienprogrammen. Bei Veranstaltungen, welche durch 
Dritte initiiert bzw. organisiert sind, ist das Haus der Jugend häufig präsent. Die Räumlichkei-
ten der Einrichtung werden außerhalb der Öffnungszeiten regelmäßig für Schulveranstaltun-
gen, private Vermietungen und Angebote von Kooperationspartnern genutzt. 

Für den Stadtteil Baumberg spielt der Jugendklub Baumberg eine wichtige Rolle für die Frei-
zeitinfrastruktur von Kindern und Jugendlichen. Neben den regelmäßigen Öffnungszeiten für 
die verschiedenen Altersgruppen werden dort in allen Schulferien Ferienaktionen durchge-
führt. Weiterhin gehören die Durchführung von Sonderveranstaltungen zu unterschiedlichen 
Themen und die Teilnahme an Veranstaltungen Dritter zur regelmäßigen Angebotspalette. 

Das durchgängige pädagogische Handlungsprinzip im Rheincafé in der Altstadt stellt die Be-
teiligung der mitwirkenden Jugendlichen in den Mittelpunkt. In Kooperation mit der Schü-
lergenossenschaft, dem Otto-Hahn-Gymnasium, der Peter-Ustinov-Gesamtschule sowie der 
Rosa-Parks-Schule leitet das städtische Fachteam Jugendförderung diese Jugendeinrichtung. 
Neben den regelmäßigen Öffnungszeiten werden im Rheincafé häufig Sonderveranstaltun-
gen durchgeführt, bei Veranstaltungen Dritter Catering-Angebote umgesetzt oder es wird 
sich an Aktivitäten in der Altstadt beteiligt. 

Der Abenteuerspielplatz e.V. an der Kapellenstraße richtet sich vor allem an Kinder und Tee-
nies, bietet aber auch Veranstaltungen für die ganze Familie an. Neben den regelmäßigen 
Öffnungszeiten in Sommer und Winter erfreuen sich die Angebote in den Schulferien über 
eine hohe Beliebtheit. Die angebotenen Ferienprogramme wurden daher in der Vergangen-
heit stetig ausgeweitet. An Wochenenden finden zudem regelmäßige Sonderveranstaltungen 
auch in Kooperation mit Partnern statt. Außerhalb der Öffnungszeiten wird das Gelände zu-
sätzlich von Schulklassen genutzt. 

Die Angebote im CUBE der katholischen Kirche in Baumberg werden in starker Eigeninitiative 
unter pädagogischer Leitung des Jugendreferenten und eines Jugendteams vorbereitet und 
durchgeführt. Neben den regelmäßigen Öffnungszeiten für Jugendliche in der Woche wer-
den am Wochenende häufig Sonderveranstaltungen für Jugendliche angeboten. 

In allen fünf Einrichtungen konnte im Berichtszeitraum das jeweilige Angebotsportfolio stetig 
angeboten werden. In unterschiedlicher Ausprägung wurden vor allem technische Entwick-
lungen zur Weiterentwicklung der Angebote genutzt. In Zusammenarbeit mit Schulen und 
dem offenen Ganztag wurden vermehrt Kooperationen geschlossen. Im Zeitraum der ver-
gangenen Förderplanung wurden regelmäßige Befragungen der Stammbesucherinnen und 
Stammbesucher in den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit durchgeführt. 
Als Mittel zur Analyse der erreichten Zielgruppe sowie zur Beteiligung der nutzenden Kin-
der und Jugendlichen an der jeweiligen Angebotsbewertung konnte sich das Instrument der  



12

Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Monheim am Rhein für die Jahre 2021 – 2025

Besucher/-innenbefragung verstetigen. Darüber hinaus wurden weitere Dialoge zur erfolg-
reichen Zertifizierung sowie Re-Zertifizierung zum Qualitätssiegel „Gemeinsam aktiv für 
Rechte von Kindern und Jugendlichen“ geführt.

Maßnahmenplanung 2021 – 2025
Die Umsetzung eines zukünftigen Handlungskonzeptes zur Medienbildung wird ent-
sprechende Veränderungsprozesse in der Kinder- und Jugendarbeit mit sich bringen. 
Alle Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit stellen sich der Herausfor-
derung der Entwicklung hybrider Jugendarbeit, welche digitale und analoge Elemente 
ihrer Angebote verzahnen lassen.

Eine Kooperationsvereinbarung zwischen Gesamtschule am Berliner Ring und dem 
Rheincafé wird nach Einführung des achten Schuljahrgangs realisiert.

Im Haus der Jugend wird die Weiterentwicklung der medienpädagogischen Angebote 
am städtischen Konzept der Medienbildung orientiert. Darüber hinaus werden natio-
nale und internationale Jugendreisen intensiviert und die Öffnungszeiten der Einrich-
tung unter Beteiligung von Jugendlichen an Wochenenden realisiert. 

Gemeinsam mit der Zielgruppe LSBT*I soll ein sensibilisierter Raum geschaffen 
werden, der in vielfältiger Art und Weise genutzt werden kann; für den Austausch 
untereinander, für die eigene Freizeitgestaltung, für die kritische Betrachtung beste-
hender Strukturen und Diskriminierungserfahrungen, aber auch für die Entwicklung 
und Umsetzung von Ideen und Projekten einer zukünftigen queeren Jugendarbeit in 
Monheim am Rhein. 

Zur inklusiven Ausrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit sollen junge Men-
schen in Monheim am Rhein in ihrer Individualität auf offene Strukturen der Jugend-
arbeit treffen.

Mobile Jugendarbeit
Mobile Kinder- und Jugendarbeit ist flexible Offene Kinder- und Jugendarbeit. Sie richtet sich 
direkt an Kinder und Jugendliche und sieht sich in der Pflicht, Kindern und Jugendlichen be-
wusste Räume zu geben und diese gemeinsam zu gestalten. Dabei sind die pädagogischen 
Fachkräfte „Gast“ an den Plätzen, wo sich Mädchen und Jungen in ihrer Freizeit treffen. Mo-
bile Jugendarbeit ist dort aktiv, wo sich Jugendliche wohl fühlen und kann Jugendliche an-
sprechen, die von anderen Institutionen nicht erreicht werden. Mit Hilfe der Säulen „Aktions-
mobil für Kinder“, „Aktionsmobil für Jugend“ und der Arbeit der „Spielplatzscouts“ wird der 
Arbeitsbereich umgesetzt.

Das Aktionsmobil schafft Angebote für Kinder und Jugendliche im öffentlichen Raum. Re-
gelmäßig ist es – besonders im Berliner Viertel – auf Spielplätzen und Festen im Stadtgebiet 
präsent. Über die angebotenen Module Medien, Gesundheit, Spiel und Aktion steht eine brei-
te Palette an Spielgeräten, erlebnispädagogischen Angeboten oder kreativen Aktivitäten zur 
Verfügung. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Haus der Jugend sowie der Kinder- und 
Jugendförderung sind in der Umsetzung wichtige Ansprechpersonen und machen zudem 
weitere Angebote der Jugendarbeit bekannt. Das Aktionsmobil ist aktiv in der Kooperation 
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z.B. mit Schulen, Organisator/-innen von Festen und den Spielplatzscouts sowie den Spiel-
platzpatinnen und -paten.

Die Spielplatzscouts suchen regelmäßig die städtischen Spielflächen auf. Hier zählen die 
Kontaktaufnahme zu den unterschiedlichen Nutzer/-innengruppen  – Kinder, Jugendliche, 
Eltern, Anwohnende – zu ihren Aufgaben. Weiter sind sie für die Durchführung von Aktivitä-
ten auf Spielflächen, die Betreuung der Spielplatzpatinnen und Spielplatzpaten, die Öffnung 
der Spielebox sowie die Vermittlung im Konfliktfall und die Zusammenarbeit mit dem Baube-
reich, der städtischen Betriebe und dem kommunalen Ordnungsdienst verantwortlich. Die 
Spielplatzscouts fördern ein soziales Miteinander auf Spielflächen und wirken damit präven-
tiv hinsichtlich einer Fehlnutzung. 

Maßnahmenplanung 2021 – 2025
Das Konzept der Mobilen Kinder- und Jugendarbeit wird nach einer Pilotphase aktuali-
siert und die Anwendung der vorgesehenen Module des Aktionsmobil verstetigt. 

Kulturelle Kinder- und Jugendarbeit
Neben den Angeboten der Offenen und Mobilen Kinder- und Jugendarbeit stehen jungen 
Monheimerinnen und Monheimern vielfältige Angebote der Kulturellen Bildung zur Verfü-
gung. Die Einrichtungen des Bereiches Kultur und Bildung – die Musikschule, die Bibliothek, 
die Kunstschule, das Ulla-Hahn-Haus und das soziokulturelle Zentrum Sojus7 konzipieren 
und realisieren diese in Zusammenarbeit und Abstimmung mit den Akteurinnen und Ak-
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teuren der Jugendarbeit, mit Kitas und Schulen sowie den Monheimer Kulturwerken, der 
Monheim Triennale und vielen weiteren Partnern. Konzeptionelle Ausrichtungen im Sinne 
der „Hauptstadt für Kinder“ und der „Mo.Ki-Präventionskette“ werden gemeinsam entwickelt 
und Angebote aufeinander abgestimmt. So entsteht eine lebendige und vielfältige kulturelle 
Bildungslandschaft, die Kindern und Jugendlichen vielfältige Zugänge und Teilhabemöglich-
keiten eröffnet.

Die Kunstschule bietet Kurse für Kinder und Jugendliche an. Hier werden sie in kleinen Grup-
pen unter der Anleitung erfahrener Künstlerinnen und Künstler ermuntert, ihren eigenen 
künstlerischen Ausdruck zu entdecken und zu vertiefen. Die Kunstschule kooperiert kontinu-
ierlich mit Schulen, Kindertagesstätten und Jugendeinrichtungen. So finden viele der Ange-
bote dezentral statt. Im Zentrum stehen Eigenaktivität und Experimentierfreude der Kinder 
und Jugendlichen, ihre Wahrnehmungs- und Ausdrucksfähigkeit und die Entwicklung ihrer 
Persönlichkeit.

Die Musikschule der Stadt Monheim am Rhein ist eine öffentliche Bildungseinrichtung, in der 
Kinder und Jugendliche die Fähigkeit erlangen können, eigenständig zu musizieren. Sie ist in 
ihrem Angebot gleichermaßen der Breitenarbeit wie der Begabtenfindung und -förderung 
verpflichtet. Im Rahmen des Programms MoMo (Monheimer Modell) kooperiert Sie mit allen 
Grundschulen, zahlreichen Kitas und allen weiterführenden Schulen in Klasse 5-6. Durch MoMo 
erhalten ausnahmslos alle Kinder der Stadt Musikschulunterricht in ihrer Grundschule und  
lernen so verschiedene Instrumente kennen. Auch diese Angebote finden dezentral statt.

Das Ulla-Hahn-Haus macht literaturpädagogische Angebote für Kinder und Jugendliche. Die 
kreativen Angebote sind oft spartenübergreifend und beziehen digitale Medien ein. Lesungen, 
Workshops und Kurse wecken die Neugierde auf Bücher und fördern das eigene literarische 
Schaffen, im Haus an der Neustraße und an vielen Orten der Stadt: Kitas, Schulen und Jugend-
einrichtungen. Ein weiterer Baustein sind Multiplikator/-innen-Fortbildungen sowie Qualifizie-
rungen für Erzieher/-innen. 

Die Bibliothek bietet einen großen Kinder- und Jugendbuch und –medienbestand an und ko-
operiert mit Kindertageseinrichtungen, Tageseltern und Schulen. Die Lage im Berliner-Viertel 
macht die Bibliothek zu einem wertvollen Ort für die dort ansässigen Kinder- und Jugendli-
chen. Die Angebote reichen vom U3-Angebot zum spielerischen Entdecken der Bibliothek 
über Bilderbuchkinos für jedes Alter bis hin zu Bibliotheksführerscheinen für Vorschüler/-in-
nen. Es gibt Gaming-Angebote, „FIFA-Nachmittage“, Spieletester und Einzelveranstaltungen 
wie Karaoke-Nachmittage sowie diverse Kinoformate für Kinder.

Das soziokulturelle Zentrum Sojus 7 bietet jungen Menschen Freiräume, kreativ tätig zu wer-
den und das eigene Umfeld selbst zu gestalten. Auch wenn es mittlerweile eine Vielzahl an 
digitalen Präsentationsformen gibt, ist die grundlegende Herangehensweise immer dieselbe: 
Kreativität gemeinsam in unterschiedlichsten Projekten zum Ausdruck bringen und Orte für 
Begegnung und Gespräch schaffen. Das Sojus 7 veranstaltet Konzerte, Partys, Ausstellungen 
und Projekte der kulturellen Bildung. Lesungen, Kabarett, Poetry Slams und Open Mic-For-
mate.
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Das Kinder- und Jugendförderungsgesetz (3. AG-KJHG – KJFöG) des Landes NRW beschreibt 
die Aufgaben der kulturellen Jugendarbeit wie folgt: 

„Sie soll Angebote zur Förderung der Kreativität und Ästhetik im Rahmen kultureller Formen 
umfassen, zur Entwicklung der Persönlichkeit beitragen und jungen Menschen die Teilnahme am 
kulturellen Leben der Gesellschaft erschließen.“

Handlungsleitend für die Angebote der kulturellen Jugendarbeit der Stadt Monheim am Rhein 
ist daher das Ziel, Kultur und Kunst für alle Kinder und Jugendlichen zu ermöglichen, denn:

„Die Kinder- und Jugendkulturarbeit ist ein besonderes Element in der Förderung junger Men-
schen. Sie eröffnet ihnen über die Aneignung künstlerischer und kreativer Fertigkeiten und Fähig-
keiten die Möglichkeit, sich mit der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen auseinanderzusetzen, 
eigene künstlerische Kompetenzen zu erkennen und somit das Selbstwertgefühl zu stärken. Sie 
fördert und erweitert die Kommunikation und Interaktion zwischen den Menschen und sensibili-
siert mit ihren spezifischen kulturellen Methoden zur kritischen Auseinandersetzung und konst-
ruktiven Gestaltung der eigenen Lebenswelt.“ 6

Engagement in der kulturellen Jugendarbeit hilft jungen Menschen, ihre eigenen Stärken zu 
erkennen, zu entwickeln und sich als selbstwirksam zu erfahren. Das Ausprobieren künstleri-
scher Ausdrucksformen ermöglicht die Erfahrung, dass das Gehen eigener Wege – auch Um-
wege – wertvoll und lohnend sein kann. Sich mit Kunst und Kultur zu beschäftigen, heißt, mit 
Spaß und Neugier Perspektiven zu wechseln, Unterschiedlichkeit als Normalität zu erleben 
und Verantwortung zu übernehmen. 

Mit den Angeboten „MoMo – Musikschule für alle“ und „Wortmalerei“ wurden Formen der 
kontinuierlichen Kooperation entwickelt, an denen alle Kinder im Grundschulalter in Mon-
heim teilnehmen. Im Rahmen ihrer Grundschulzeit lernen die Kinder so die Kultursparten 
Musik, bildende Kunst und Literatur/Theater kennen. Um Kinder bereits im frühen Alter er-
reichen zu können wurde das Angebot „Bildsprache-Sprachbilder“ für Kindertageseinrich-
tungen entwickelt. In den Monheimer „Buchsteinkitas“ werden Kinder ab zwei Jahren bis 
zum Vorschulalter durch literaturpädagogische Angebote an Bücher herangeführt und in der 
sprachlichen Bildung unterstützt.  Zur Stärkung der Angebote für Jugendliche beteiligt sich 
die Stadt Monheim am Rhein gemeinsam im Verbund mit der Stadt Dormagen am Landes-
programm Kulturrucksack NRW.

Im Rahmen der Förderplanung 2015 – 2020 konnten die Angebote der Kulturellen Bildung 
deutlich ausgebaut werden. Die Bibliothek erweiterte ihre Kooperationen mit den Monheimer 
Schulen, Kindertageseinrichtungen, Tageseltern sowie weiteren außerschulischen Bildungs- 
und Freizeiteinrichtungen. Ein zentrales Format sind Schulführungen. Das Gaming-Angebot 
wurde ausgebaut und eine Medienpädagogin eingestellt. Im Zuge des Umbaus wird ein 
modernes und attraktives Lernzentrum für Lernende jeder Altersklasse geschaffen. Zudem 
schafft die Bibliothek im neuen Maker-Space Raum für kreativen Umgang mit neuen Techno-
logien. Die Kunstschul-Angebote in Kooperation mit Kindertagesstätten und Offenem Ganz-
tag an Monheimer Grundschule wurden ausgebaut. Künstlerische Bildung erreicht kostenlos 
Kinder und ermöglicht kulturelle Teilhabe. Im Rahmen einer mittelfristigen Planung hat der 
Bereich Bildung und Kultur Ziele formuliert und eine darauf abgestimmte Maßnahmenpla-
nung vorgenommen.

6	 Vgl. Kulturelle Jugendarbeit in Nordrhein-Westfalen, Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration; 
	 https://www.mkffi.nrw/kulturelle-jugendarbeit-nordrhein-westfalen (8.2.2021)
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Maßnahmenplanung 2021 – 2025
Auf Basis einer inklusiven Weiterentwicklung, einer Analyse der Angebote nach un-
terrepräsentierten Zielgruppen sowie einem Erproben von Peer-to-Peer Konzepten 
für Angebote der Kulturellen Bildung erfolgt eine Erweiterung der bisher erreichten 
Zielgruppen.

Das Erarbeiten von Schutzkonzepten und die Einführung des Qualitätssiegels „Ge-
meinsam aktiv für Rechte von Kindern und Jugendlichen“ stärkt die Einrichtungen der 
Kulturellen Kinder- und Jugendarbeit beim Thema Präventiver Kinderschutz.

Die Umsetzung eines zukünftigen Handlungskonzeptes Medienbildung in den Einrich-
tungen der Kulturellen Bildung trägt zur zukunftsorientierten Arbeit bei. 

Die inhaltliche Verbindung von MoMo zu den Programmen der Klassen 5-6 im Rah-
men der Musikschule, die bauliche Optimierung des Sojus7, der Aufbau eines jugend-
gerechten Kinoangebots, die Umsetzung der „Bibliotheksstrategie 2021 – 2026 der 
Bibliothek Monheim am Rhein“ und die Etablierung des Kunsthauses mit partizipati-
ven Projekten für Jugendliche (in Kooperation mit weiterführenden Schulen) schaffen 
neue Gestaltungsmöglichkeiten im Handlungsfeld.

Durch weitere Kunstwerke im öffentlichen Raum und Kunstvermittlungs-Projekte in 
Kooperation mit Schulen soll Kunst auch für Kinder und Jugendliche erlebbar gemacht 
werden.

Internationale Jugendarbeit
Die Stadt Monheim am Rhein bietet jungen Monheimerinnen und Monheimern die Möglich-
keit, Erfahrungen auf internationaler Ebene zu sammeln. Die Stadt hat sechs Partnerstädte, 
mit denen sie seit Jahren und Jahrzehnten lebendige Freundschaften pflegt: Ataşehir, Bourg-
la-Reine, Delitzsch, Malbork, Tirat Carmel und Wiener Neustadt. Im Rahmen der Partnerschaf-
ten fördert die Stadtverwaltung Schüler/-innenaustausche sowie Austausche von Vereinen, 
Organisationen und Einrichtungen. Die Begegnungen sind ein wichtiger Weg, um Verbindun-
gen über nationale und kulturelle Grenzen hinweg zu knüpfen und den Zusammenhalt in 
Europa und der Welt zu stärken. Jugendliche lernen Gleichaltrige aus anderen Städten und 
Ländern kennen, setzen sich mit gemeinsamen Themen auseinander und entwickeln so ein 
Verständnis füreinander und für Begegnungen im internationalen Kontext. 

Dazu sollen künftig auch Austausche der Jugendparlamente der Partnerstädte beitragen. Von 
der Abteilung Kinder- und Jugendförderung sowie der Abteilung Interkulturalität und Städte-
partnerschaften bereits geplant ist ein Jugendgipfel mit den Jugendräten aus Bourg-la-Reine, 
Delitzsch, Malbork, Tirat Carmel und Monheim am Rhein. Unter dem Titel „Stadt der Zukunft“ 
werden sich die Jugendlichen eine Woche lang in verschiedenen Workshops und Diskussions- 
und Freizeitformaten mit Ideen für eine jugendgerechte Kommune auseinandersetzen. Die 
Möglichkeit der Mitbestimmung und Mitgestaltung, die Auseinandersetzung mit der Globa-
lisierung sowie die Stärkung interkultureller, sozialer und sprachlicher Kompetenzen stehen 
hierbei im Fokus. Um die internationalen Verbindungen weiter zu stärken, werden sich auch 
bilaterale Treffen der Jugendparlamente anschließen. 
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Junge Monheimerinnen und Monheimer sollen darüber hinaus auch auf eigene Initiative 
europäische Länder kennenlernen können. Daher vergibt die Stadt Monheim am Rhein den 
kostenlosen Interrail-Pass an junge Menschen zwischen 18 und 20 Jahren. Zwei Monate lang 
können sie so nach dem Schulabschluss oder in den Ferien bis zu 33 europäische Länder 
bereisen und aus ihrer Perspektive kennenlernen. Ein Abschlussbericht, der im Anschluss 
einzureichen ist, soll eine Möglichkeit zur Reflexion und zum Teilen des Erlebten geben. Auf 
der Begleitung der Jugendlichen rund um den Interrail-Pass sowie der Ansprache von Ju-
gendlichen verschiedener Lebensrealitäten liegt für die nächsten Jahre ein Fokus. 

Maßnahmenplanung 2021 – 2025
Die Förderung weiterer Schüler/-innenaustausche mit den Partnerstädten wird umge-
setzt. Austausche zwischen Jugendlichen in Vereinen und städtischen Einrichtungen, 
z.B. Chor, Tanz, Hockey, Tennis, Fußball, Schach, Kunstschule, Musikschule werden 
unterstützt.

Die Idee eines Jugendgipfels der Jugendräte aus Bourg-la-Reine, Delitzsch, Malbork, 
Tirat Carmel und Monheim – voraussichtlich Juli 2022 (verschoben von Juli 2021) – 
wird in Kooperation mit der Jugendförderung realisiert.
Bilaterale Treffen des Monheimer Jugendparlaments mit Malbork, Bourg-la-Reine und 
Tirat Carmel sollen angestrebt und unterstützt werden.

Die Jugendmobilität in Europa soll durch optimierte Prozesse und Begleitung rund um 
den Interrail-Pass, Bekanntmachung des Angebots etwa durch die Zusammenarbeit 
mit Schulen sowie der Ansprache verschiedener Zielgruppen gefördert werden.
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Veranstaltungen, Projekte und Ferienangebote
Die in diesem Kapitel genannten Einrichtungen der Offenen bzw. Kulturellen Jugendarbeit 
und die Träger der Jugendverbandsarbeit richten, neben den Regelöffnungszeiten und Kur-
sprogrammen, über das Jahr verteilt, diverse Veranstaltungen, Projekte und Ferienangebote 
aus. 

Projekte und Ferienangebote ermutigen Kinder und Jugendliche sich neue Erfahrungsräume 
zu erschließen, neue soziale Gruppen kennenzulernen und die eigenen Fähigkeiten und In-
teressen zu entdecken. Hierzu bieten alle Träger eine Vielzahl an Möglichkeiten und Themen 
an. Exemplarisch seien hier Projekte im Bereich Sport, Medien, Kunst, Film, Literatur, Zirkus, 
Musik und Umwelt genannt, im Rahmen derer sich Kinder und Jugendliche zeitlich befristet 
intensiv mit den unterschiedlichen Bereichen auseinandersetzen können und evtl. Anregun-
gen für ihre zukünftige Freizeitgestaltung erhalten. Auch bieten die Angebote die Möglichkeit 
neue Impulse in der Jugendarbeit zu setzen und verschiedene Angebotsformen einem Pra-
xistest zu unterziehen. Darüber hinaus spielen Ferienangebote als ergänzende Betreuungs-
angebote außerhalb der Schulzeit eine wichtige Rolle. 

Nicht kommerzielle Sonderveranstaltungen für Kinder, Jugendliche und Familien bereichern 
das Freizeitleben in Monheim am Rhein ungemein. Dies sind Großveranstaltungen wie bspw. 
der Monheimer Kindertag, Sportfeste wie die Fußballstadtmeisterschaft, Spielplatzfeste und 
vieles mehr. Häufig engagieren sich ehrenamtliche Kräfte im Rahmen dieser Aktionen. In der 
Regel gehören Kinder und Jugendliche nicht nur zu den Nutzerinnen und Nutzern von Son-
derveranstaltungen, sondern planen diese mit und bringen sich so aktiv ein. 

In der Förderplanung 2015 – 2020 wurde vor allem auf die Vernetzung der Anbietenden von 
Ferienangeboten eingegangen. Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, Vereine oder 
Schulen des offenen Ganztages haben einen Ort gefunden um über ihre und die Angebote 
der anderen zu reflektieren. Zeiträume der Umsetzung wurden besser aufeinander abge-
stimmt und Methoden der Bewerbung weiterentwickelt. In der Vergangenheit hat sich die 
Stadt Monheim am Rhein zudem regelmäßig an der landesweiten „Nacht der Jugendkultur“ 
beteiligt und wird dies auch zukünftig weiterführen. 

Maßnahmenplanung 2021 – 2025
Austauschtreffen der Ferienanbietenden sollen weiter verstetigt und zudem ein über-
geordnetes digitales Werbe- und Anmeldeverfahren für Ferienangebote geprüft und 
realisiert werden. 

Beteiligungen von Kindern und Jugendlichen
Mit § 11 SGB VIII und § 6 3. AG-KJHG NRW formuliert der Gesetzgeber einen rechtlichen 
Partizipationsanspruch für Kinder und Jugendliche im Zusammenhang mit den Angeboten 
der Jugendarbeit. So sind unter anderem „Kinder und Jugendliche in allen ihren Interessen 
berührenden Planungen, Entscheidungen und Maßnahmen […] in angemessener Weise zu 
beteiligen.“ 7 Bei der Gestaltung von Angeboten der Jugendarbeit sollen die Träger „[…] die 
besonderen Belange der Kinder und Jugendlichen berücksichtigen. 
Hierzu soll diesen ein Mitspracherecht eingeräumt werden.“ 8

7	 § 6 (2) 3.AG-KJHG NRW
8	   § 6 (4) 3. AG-KJHG NRW
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Im Sinne des erweiterten Bildungsbegriffes der „Hauptstadt für Kinder“ versteht sich Parti-
zipation als emanzipatorische Bildung von Kinder und Jugendlichen, welche sich als Quer-
schnittsaufgabe in allen Teilbereichen der Kinder- und Jugendförderung widerspiegelt. Im 
Rahmen der Jugendarbeit kommt der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen sicherlich 
eine besondere Bedeutung zu. Hierbei gilt es einerseits die Strukturqualität von Beteiligung, 
also die formalen Bedingungen für die Eröffnung von Zugängen und die Festschreibung von 
Beteiligungsrechten sicher zu stellen. Zum anderen ist die fortlaufende Qualität von Betei-
ligungsformen, also das Gelingen des Partizipationsprozesses, zu gewährleisten.9 Dies ver-
langt ein hohes Maß an pädagogischer Professionalität und die Entwicklung von spezifischen 
Konzepten und Formen der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. Hierbei versteht sich 
Partizipation als durchgängiges Handlungsprinzip bei allen Angeboten der Jugendarbeit und 
wird als eine Art Alltagsdemokratie gelebt. Es beinhaltet aber auch die Entwicklung von ein-
richtungsspezifischen Beteiligungskonzepten und das Festschreiben von Beteiligungsrech-
ten. Ebenso bezieht sich der o.g. Partizipationsanspruch auf die Durchführung von spezifi-
schen Beteiligungsverfahren und die Festschreibung von Beteiligungsgremien für Kinder und 
Jugendliche. 

Setzt man sich die Entwicklung von Selbstbestimmung und Verantwortungsübernahme von 
Kindern und Jugendliche als pädagogisches Ziel, so müssen Räume und Gelegenheiten hier-
für geschaffen werden. Es setzt aber auch voraus, Kinder und Jugendliche zu befähigen eige-
ne Meinungen und Haltungen zu entwickeln, ihr Interesse zu wecken, sie zu ermutigen sich 
einzubringen und demokratische Strukturen aktiv zu leben.  

Der derzeitige Umsetzungsstand in Monheim am Rhein wird im Folgenden beschrieben: 
Das Jugendparlament der Stadt Monheim am Rhein kann auf eine 20-jährige Tradition zu-
rückblicken. Die jeweils für eine Wahlperiode von zwei Jahren gewählten 16 Jugendparla-
mentarierinnen und -parlamentarier verstehen sich als Interessensvertretung für alle Kinder 
und Jugendlichen der Stadt. Das Jugendparlament macht sich stark für kinder- und jugend-
politische Fragestellungen, richtet eigene Veranstaltungen aus und ist derzeit beratend im 
Jugendhilfeausschuss sowie der Spielplatzkommission eingebunden. Über die kommunalen 
Strukturen hinaus engagieren sich die Jugendlichen in Gremien der kreis- und landesweiten 
Zusammenschlüsse von Jugendparlamenten. Auf Basis einer Satzungsänderung von 2019 
dürfen sich in der kommenden Wahlperiode erstmals auch junge Menschen über 18 Jahre 
zur Wahl des Jugendparlamentes aufstellen lassen. Die Monheimer Jugendlichen sollen die 
Möglichkeit erhalten sich auch in dieser Lebensphase im Rahmen ihrer Tätigkeiten im Ju-
gendparlament politisch zu beteiligen. Damit wird sichergestellt, dass ein breiter Querschnitt 
von Jugendlichen mitwirken kann, der auch repräsentativ für die Jugend in Monheim am 
Rhein ist.

In den Einrichtungen und Projekten der Offenen und Kulturellen Kinder- und Jugendarbeit ver-
steht sich die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen als ein durchgängiges pädagogisches 
Handlungsprinzip. Wie beschrieben, knüpfen die Angebote an den Interessen und Lebens-
welten der Kinder und Jugendlichen an, wobei das Prinzip der Freiwilligkeit einen gewissen 
Handlungsspielraum und das Interesse der jungen Menschen voraussetzt. Einen besonderen 
Stellenwert nimmt das Rheincafé in der Altstadt ein. Satzungsgemäß sind Beteiligungsrechte 
für die mitwirkende Jugendgruppe festgeschrieben, welche in jährlichen Kooperationsver-
einbarungen zwischen der Schülergenossenschaft, der Peter-Ustinov-Gesamtschule, dem 
Otto-Hahn-Gymnasium, der Rosa-Parks-Schule und dem Jugendamt konkretisiert und wei-
terentwickelt werden.

9	 vgl. Sturzenhecker 2003, S. 34ff, 2006, S. 3 f.
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Kinder und Jugendliche werden grundsätzlich an bedeutenden Planverfahren zur Sanierung 
von Spielflächen beteiligt. Dies wird in Form von Bürgerbeteiligungsverfahren, Rückmeldun-
gen und Anmerkungen an die Spielplatzscouts oder durch Gruppen aus Jugendeinrichtungen 
oder Vereinen umgesetzt. Im Rahmen der Spielplatzkommission werden Gestaltungsentwür-
fe mit Ratsmitgliedern stets gemeinsam beraten. 

Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen im Gemeinwesen der Stadt Monheim am 
Rhein wird selbstverständlich nicht nur in den Angeboten der Jugendarbeit gelebt. So wer-
den Kinder und Jugendliche bspw. in Vereinen und Schulen aktiv einbezogen. Eine herausra-
gende Rolle nimmt hierbei die Jugendverbandsarbeit ein. Jugendverbände regen Kinder und 
Jugendliche zu Selbstbestimmung, gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem En-
gagement an und fördern die Selbstorganisation junger Menschen. Häufig werden Angebote, 
Projekte und Veranstaltungen in Eigeninitiative durchgeführt. 10

Ansätze der „alltäglichen“ Beteiligung von Kindern und Jugendlichen sind im Rahmen der 
Kinder- und Jugendarbeit ausgeprägt. Eine Erfassung des Meinungsbildes von Kindern und 
Jugendlichen zur Zufriedenheit mit den Angeboten der Offenen Kinder- und Jugendarbeit 
wird über die Besucher/-innenbefragung in den Einrichtungen sichergestellt.

Darüber hinaus konnte 2019 in Zusammenarbeit mit der Jugendhilfeplanung des Bereichs 
Kinder, Jugend und Familie eine erste repräsentative Jugendbefragung aller Schülerinnen und 
Schüler der 8. und 10. Klassen umgesetzt werden. Als wichtige Informationsquelle für die im 
Förderplan genannten Akteurinnen und Akteuren soll die Befragung in regelmäßigen Abstän-
den wiederholt werden. Langfristig soll auf diese Weise eine kommunale Datengrundlage für 
die fachliche Weiterentwicklung der Angebote entstehen.

Maßnahmeplanungen 2021 – 2025
Die Umsetzung einer erneuten repräsentativen Jugendbefragung soll den Aufbau 
einer kommunalen Datengrundlage zur fachlichen Weiterentwicklung von Angeboten 
gewährleisten. 

 
Jugendverbandsarbeit

§ 12 SGB VIII Förderung der Jugendverbände

„(1) Die eigenverantwortliche Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen ist unter Wah-
rung ihres satzungsgemäßen Eigenlebens nach Maßgabe des § 74 zu fördern.

(2) In Jugendverbänden und Jugendgruppen wird Jugendarbeit von jungen Menschen selbst orga-
nisiert, gemeinschaftlich gestaltet und mitverantwortet. Ihre Arbeit ist auf Dauer angelegt und 
in der Regel auf die eigenen Mitglieder ausgerichtet, sie kann sich aber auch an junge Menschen 
wenden, die nicht Mitglieder sind. Durch Jugendverbände und ihre Zusammenschlüsse werden 
Anliegen und Interessen junger Menschen zum Ausdruck gebracht und vertreten.“

Mit § 12 räumt der Gesetzgeber den Jugendverbänden und deren Werteorientierung einen 
besonderen Stellenwert ein und verpflichtet den öffentlichen Träger der Jugendhilfe zur För-
derung dieser Angebotsstruktur. 

10	siehe Kapitel Jugendverbandsarbeit
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Jugendverbandsarbeit basiert auf Freiwilligkeit, Selbstorganisation und ehrenamtlichem En-
gagement. Sie leistet einen unverzichtbaren Beitrag zur gesellschaftlichen Weiterentwick-
lung. Jugendverbände regen Kinder und Jugendliche zu Selbstbestimmung, gesellschaftlicher 
Mitverantwortung und zu sozialem Engagement an. Die Meinungsvielfalt der Gesellschaft 
spiegelt sich in der Pluralität der Werteorientierung von Jugendverbänden wider. In der Re-
gel ist verbandliche Jugendarbeit auf Dauer angelegt und findet in Form von Gruppenstun-
den, Freizeittreffpunkten, Kultur- und Bildungsangeboten, Wochenend- und Ferienfreizeiten, 
Schulungen, Aktionstagen oder besonderen Projekten statt. 

In einem ganz besonderen Maße wird das ehrenamtliche Engagement von jungen Menschen 
im Rahmen der Jugendverbandsarbeit gefördert. Jugendliche übernehmen Verantwortung 
für Gruppenstunden, Projektarbeit oder Ferienfreizeiten. Sie organisieren und gestalten aktiv 
und gemeinschaftlich das Freizeitleben innerhalb des Verbandes mit. Dabei sind diese Expe-
rimentier- und Freiräume für Kinder und Jugendliche auch als Orte informeller und formeller 
Bildung und Begegnung – auch internationaler – zu verstehen. 

Das Spektrum der Jugendverbandsarbeit in Monheim am Rhein ist breit. So bieten die großen 
Kirchengemeinden eine Vielzahl an Aktivitäten, Hilfsorganisationen fördern besonders das 
soziale Engagement und Pfadfindergruppen betonen das Gemeinschafts- und Naturerlebnis. 

Durch die Sparkassenstiftung und die Stadt Monheim am Rhein werden derzeit (Stand 2020) 
folgende Jugendverbände gefördert: 

•	 Evangelische Jugend

•	 Katholische Jugend

•	 Deutscher Pfadfinderbund

•	 Arbeiter-Samariter-Bund

•	 Deutsches Rotes Kreuz

•	 Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft

Erfreulicherweise erweitern auch manche Sportvereine ihre Aktivitäten hin zu Angeboten 
der Jugendarbeit. So führen bspw. die SG Monheim, Inter Monheim und der Monheimer Ka-
nuclub Ferienfreizeiten durch, welche über die Stadt Monheim am Rhein gefördert werden. 
In der vergangenen Förderperiode wurden die Förderrichtlinien der freien Jugendarbeit da-
hingehend erweitert, dass die Förderung von hauptamtlichen Personal ermöglicht werden 
konnte. Neben der punktuellen Förderung von Ferienangeboten, Fortbildungsmaßnahmen 
oder Materialausstattung ist diese erweiterte Förderoption zur Stärkung der jugendverband-
lichen Strukturen das klare Bekenntnis der öffentlichen Jugendhilfe für eine plurale und qua-
litativ hochwertig ausgestattete Jugendverbandsarbeit in Monheim am Rhein. 

In der kommenden Zeit befasst sich die Jugendverbandsarbeit in Monheim am Rhein mit der 
Weiterentwicklung und Ausweitung Ihrer Angebote. Die im Querschnitt zu bearbeitenden 
Fachthemen der Inklusion und Medienbildung sind dabei ebenso relevant, wie die Akquise 
von weiteren Kindern und Jugendlichen für die Verbandsarbeit, die Qualifizierung vom Eh-
renamt sowie die Vernetzung unter den Verbänden. 
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Maßnahmenplanung 2021 – 2025
Das ehrenamtliche Engagement junger Menschen zu stärken und weiter zu qualifizie-
ren ist das gemeinsame Ziel von Stadtverwaltung und Jugendverbänden. Eine gemein-
same Kampagne zur Stärkung des Ehrenamts soll erarbeitet werden.

Zur inklusiven Ausrichtung der Jugendverbandsarbeit sollen junge Menschen in Mon-
heim am Rhein in ihrer Individualität auf offene Strukturen innerhalb der Angebote 
der Verbände treffen.

Die Jugendverbände stärken ihre gemeinsame Vernetzung und Kommunikation sowie 
Formen der Kooperation, mit dem Ziel die Angebotsstruktur besser aufeinander abzu-
stimmen und Synergien zu nutzen.

Jugendsozialarbeit
§ 13 SGB VIII Jugendsozialarbeit

„(1) Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung 
individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, sollen 
im Rahmen der Jugendhilfe sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und 
berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern.

(2) Soweit die Ausbildung dieser jungen Menschen nicht durch Maßnahmen und Programme 
anderer Träger und Organisationen sichergestellt wird, können geeignete sozialpädagogisch be-
gleitete Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen angeboten werden, die den Fähigkeiten und 
dem Entwicklungsstand dieser jungen Menschen Rechnung tragen.

(3) Jungen Menschen kann während der Teilnahme an schulischen oder beruflichen Bildungs-
maßnahmen oder bei der beruflichen Eingliederung Unterkunft in sozialpädagogisch begleiteten 
Wohnformen angeboten werden. In diesen Fällen sollen auch der notwendige Unterhalt des jun-
gen Menschen sichergestellt und Krankenhilfe nach Maßgabe des § 40 geleistet werden.

(4) Die Angebote sollen mit den Maßnahmen der Schulverwaltung, der Bundesagentur für Arbeit, 
der Jobcenter, der Träger betrieblicher und außerbetrieblicher Ausbildung sowie der Träger von 
Beschäftigungsangeboten abgestimmt werden.“

Zur Umsetzung dieses gesetzlichen Anspruches zur Förderung von jungen Menschen und 
zum Ausgleich von sozialen Benachteiligungen hält die Stadt Monheim am Rhein folgende 
Dienste und Angebote vor: 

Die Jugendberatung sieht sich als zentrale Anlaufstelle für alle Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen mit Problemlagen jeglicher Art. Diese reichen von Hilfestellungen in akuten Le-
benskrisen, Vermittlung zur Lösung von Konflikten im Elternhaus über Vermeidung schuli-
schen Scheiterns bis zur Förderung von Eigeninitiative und Selbsthilfe aber auch Sicherstellung 
einer unabhängigen Lebensführung. Das Beratungsangebot richtet sich an junge Menschen 
im Alter von 14 bis 27 Jahren und bezieht auf Wunsch auch Bezugspersonen ein. 
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Der Zugang zum Beratungsangebot ist niederschwellig und unbürokratisch. Den Jugendli-
chen wird Vertraulichkeit und Anonymität zugesichert und die Fachkräfte orientieren sich 
parteilich an den Bedürfnissen und Lebenslagen der jungen Menschen. Hierbei fungieren 
sie bei Kriseninterventionen, begleiten und vermitteln ggf. zu anderen Fachdiensten und Ein-
richtungen, informieren und beraten die Jugendlichen und jungen Erwachsenen. 

Im Rahmen der Jugendberufshilfe sind Fachkräfte der Jugendberatung derzeit an der Ro-
sa-Parks-Schule sowie der Peter-Ustinov-Gesamtschule tätig. Sie unterstützen Schülerinnen 
und Schüler ab Stufe 9 in den Bereichen der Berufsorientierung, der Suche nach Praktikums-
plätzen, dem Schreiben von Bewerbungen und der Orientierung im Rahmen von weiterfüh-
renden Bildungsgängen. Die Beratung und Begleitung von jungen Menschen mit Übergangs-
hemmnissen nimmt dabei einen besonderen Stellenwert ein. Die Fachkräfte arbeiten eng mit 
den Lehrkräften der jeweiligen Schule zusammen und befinden sich im Austausch mit den 
Beraterinnen und Beratern der Bundesagentur für Arbeit. 

Darüber hinaus steht für junge Menschen, die ihren Schulabschluss bei der Monheimer 
Volkshochschule nachholen, eine Fachkraft der Jugendberatung unterstützend zur Verfü-
gung. Monheimer Jugendliche oder junge Erwachsene, die ein Berufskolleg in den Nachbar-
städten besuchen und von einem Schulabbruch bedroht sind, werden auf Wunsch in das 
Beratungsangebot der Jugendberatung vermittelt. 

Mit dem Angebot der Jugendberufsagentur stärken die Kooperationspartner Agentur für Ar-
beit Mettmann, Job-Center ME-aktiv Südkreis und der Bereich Kinder, Jugend und Familie der 
Stadt Monheim am Rhein ihre lokale Zusammenarbeit. Orientiert an den Lebenssituationen 
und Problemlagen von jungen Menschen bieten sie eine ganzheitliche Unterstützung und 
rechtskreisübergreifende Beratung an. Mit einem in Monheim am Rhein bezogenem Stand-
ort, als so genanntes „One-Stop-Government“, stimmen die Akteure und Akteurinnen ihre 
Leistungen aufeinander ab und halten ein gemeinsames Beratungsangebot unter dem Dach 
des „Haus der Chancen“ im Berliner Viertel von Monheim am Rhein vor. Die Transferketten 
zwischen den Zuständigkeiten der Rechtskreise werden damit aufgebrochen und der Jugend-
liche erhält seine benötigte Beratung zur Angebotsvielfalt an Unterstützungsleistungen. 

Mit der Gründung der interkommunalen Bildungsgesellschaft Bildung³ treten die drei be-
teiligten Kommunen Monheim am Rhein, Hilden und Langenfeld als lokale Verantwortungs-
gemeinschaft für Maßnahmen und Angebote zur Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit, 
zur beruflichen Qualifizierung und Bildung sowie in Teilbereichen der Jugendberufshilfe auf. 
Insbesondere Jugendliche und junge Erwachsene aus benachteiligten Lebenssituationen und 
mit individuellen Beeinträchtigungen benötigen hierbei Unterstützung und sozialpädagogi-
sche Hilfen, um ihre Eingliederung in die Arbeitswelt und die soziale Integration zu fördern. 

Neben weiteren Angeboten an den Standorten in Hilden und Langenfeld werden am Stand-
ort in Monheim am Rhein derzeit die Angebote „Respekt“ und „Aktivcenter“ erfolgreich um-
gesetzt. Die vor Ort tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Bildung³ begleiten und 
aktivieren dabei Jugendliche und junge Erwachsene durch intensive sozialpädagogische Ar-
beit. Vom drohenden Herausfallen aus dem Bezug von Leistungen nach dem SGB II bis hin 
zur Heranführung der Teilnehmenden an den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt sind die Hand-
lungsfelder sehr vielfältig. 
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Alle Dienste, Angebote und Maßnahmen verfolgen das gemeinsame Ziel, Arbeitslosigkeit zu 
vermeiden und durch Beratung, Förderung und Qualifikation junge Menschen in ein selbst-
bestimmtes und unabhängiges Leben zu begleiten. Im Jahr 2019 betrug der Anteil der 18 bis 
unter 25-jährigen, die Leistungen nach SGBII bezogen haben, an allen 18 bis unter 25-jähri-
gen in Monheim am Rhein 12,6 % und lag damit über den Werten für den Kreis Mettmann 
(10,3 %) und NRW (11,0 %). 

Maßnahmenplanung 2021 – 2025
Das Angebot der Jugendberufshilfe wird zukünftig auf die Gesamtschule am Berliner 
Ring übertragen. 

Am Übergang Schule/Beruf soll die Struktur der Angebote für die Zielgruppe der 
Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf geprüft und über-
arbeitet werden. 

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
§ 14 SGB VIII Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

„(1) Jungen Menschen und Erziehungsberechtigten sollen Angebote des erzieherischen Kinder- 
und Jugendschutzes gemacht werden.

(2) Die Maßnahmen sollen 
1. junge Menschen befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zu Kritikfä-
higkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegen-
über ihren Mitmenschen führen,
2. Eltern und andere Erziehungsberechtigte besser befähigen, Kinder und Jugendliche vor ge-
fährdenden Einflüssen zu schützen.“

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz dient dem Schutz junger Menschen vor gefährden-
den Einflüssen, Stoffen und Handlungen. Dabei sollen die Träger der öffentlichen und freien 
Jugendhilfe, die Schulen, die Polizei und die Ordnungsbehörde eng zusammenwirken und 
je nach Bedarfslage auch weitere Institutionen und Einrichtungen einbeziehen. Sie sollen 
pädagogische Angebote entwickeln und Maßnahmen treffen, um Kinder, Jugendliche, Erzie-
hungsberechtigte und die Öffentlichkeit über Gefahren und damit verbundene Folgen recht-
zeitig und in geeigneter Weise zu informieren und zu beraten. Dabei soll die eigenständige 
Auseinandersetzung mit Gefährdungspotentialen und die Fähigkeit zu selbst verantworteten 
Konfliktlösungen gestärkt und gefördert werden. Kinder und Jugendliche sollen eine starke 
Persönlichkeit und Fähigkeiten entwickeln, sodass sie in die Lage versetzt werden, sich selber 
vor Gefährdungen zu schützen. 

In diesem Sinne versteht sich Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz in Monheim am Rhein 
als Querschnittsaufgabe. In allen Feldern der Jugendhilfe sollte es Teil des Selbstverständ-
nisses der Fachkräfte sein, vorhandene Risiko- und Gefährdungssituationen zu reflektieren, 
mit den von ihnen betreuten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zu thematisieren und 
einen angemessenen Umgang damit zu suchen. Fachlich zugeordnet wird der Arbeitsbereich 
der Abteilung Jugendförderung, welche mit Initiierung von Angeboten/Projekten und der 
Information/Schulung von Multiplikator/-innen beauftragt ist. Hierzu wirkt die Abteilung in 



25

Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Monheim am Rhein für die Jahre 2021 – 2025

einem Netzwerk mit Partnern aus den Ordnungsbehörden, Einrichtungen der Jugendarbeit/
Jugendsozialarbeit/Jugendverbandsarbeit, der Suchtberatungsstelle, Schulen und der Ar-
beitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz e.V. Landesstelle NRW zusammen.

Angebote des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes richten sich an alle Kinder, Jugend-
liche und junge Erwachsene, nicht nur an gefährdete Gruppen. Auch Eltern, Lehrkräfte, Mul-
tiplikatoren, Gewerbetreibende oder andere Kooperationspartner sind Zielgruppe des Ar-
beitsbereiches. Die Angebote haben einen deutlich präventiven Charakter. 

Die Umsetzung des gesetzlichen Jugendschutzes liegt in der Verantwortlichkeit von Ord-
nungsamt und Polizei. Diese stellen wichtige Kooperationspartner im Netzwerk dar.

Folgende Handlungsfelder umfassen den Bereich des Erzieherischen Kinder- und Jugend-
schutzes: 

•	 Medien (z.B. Computer, Smartphone, Internet, soziale Netzwerke, …)

•	 Sucht (z.B. Alkohol, Nikotin, Computer, Spiel, …)

•	 Gewalt (z.B. (Cyber-)Mobbing, sexuelle Gewalt, körperliche Gewalt, …)

•	 Ideologie (z.B. Rechtsextremismus, Salafismus, Sekten, …)

•	 Sexualität (z.B. Aufklärung, Missbrauch, …)

•	 Gesundheit (z.B. Aids-Prävention, Selbststärkung, …)

•	 Konsum (z.B. Shopping, Internet, Verträge, Schulden, …)

•	 Unfallschutz / Unfallverhütung (z.B. Erste Hilfe, Schwimmbefähigung, …)

Angebote und Projekte zu den o.g. Handlungsfeldern wurden im Laufe der Förderperiode 
2015 – 2020 durch Fach- und Lehrkräfte in den unterschiedlichsten Formen durchgeführt 
und sind mengenmäßig und inhaltlich nicht erfasst. Ausgehend aus der Abteilung Kinder- 
und Jugendförderung wurde das Angebot „Nix zu suffe für Kids“ zur Prävention von übermä-
ßigem Alkoholkonsum an Karneval verstetigt und weiterentwickelt. Das Modellprojekt zum 
Jugendschutzparcours wurde darüber hinaus fester Bestandteil im Portfolio der Angebote 
des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes und wird derzeit regelmäßig an der Peter-Us-
tinov-Gesamtschule sowie der Rosa-Parks-Schule umgesetzt. Hier werden die Themenfelder 
Sucht, Konsum und Medien mit Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufe 8 bearbeitet. 
Der Arbeitskreis Kriminalprävention setzt sich mit aktuellen Statistiken der Jugendkriminali-
tät und gesellschaftlichen Entwicklungen auseinander und informiert über präventive Ange-
bote für Jugendeinrichtungen und Schulen. 

Angesichts einer allgegenwärtigen Medienlandschaft und deren Bedeutung in der Lebens-
welt von Kindern und Jugendlichen kommt der Förderung der Medienkompetenz von Kindern 
und Jugendlichen eine besondere Bedeutung zu. Die Stadt Monheim am Rhein möchte hier, 
wie bereits in der Einleitung formuliert, die Vermittlung von Medienbildung und Medienkom-
petenz als Grundvoraussetzung für ein gesundes und gutes Aufwachsen aller Kinder und 
Jugendlichen im Selbstverständnis der Arbeit und der persönlichen Haltung der Fachkräfte 
verankern und dabei bedarfs- und zielgruppenadäquat agieren. Im Arbeitsfeld der Medien-
bildung bedarf es daher fachlich gute Angebote von besonders qualifizierten Akteurinnen 
und Akteuren. Hier steht einerseits die Aufklärung zum Umgang mit problematischen Me-
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dieninhalten und Formen der Persönlichkeitsverletzung im Zentrum, andererseits versteht 
sich Medienpädagogik auch als ein kreatives Mittel die „digitale“ Lebenswelt von Kindern und 
Jugendlichen zu gestalten. 11

Örtliche Praxisbeispiele, z.B. die Medienscouts an Schulen, Projekte und Elternabende an 
weiterführenden Schulen, Angebote der AWO Suchtberatung oder Aktionen in Jugendein-
richtungen, der Jugendverbände oder der kulturellen Bildung bieten eine gute Basis für die 
Weiterentwicklung medienpädagogischer Angebote. 

Maßnahmenplanung 2021 – 2025
Ein kommunales Handlungskonzept zur Medienbildung in Monheim am Rhein wird 
bereichsübergreifend entwickelt. Als Teilaspekt werden Angebote des erzieherischen 
Kinder- und Jugendschutzes eine wichtige Rolle spielen. 

Der Jugendschutzparcours und der Medienkompetenz-Parcours sollen zukünftig auch 
an der Gesamtschule Berliner Ring als feste Säule im Schulkonzept integriert werden.    

Präventiver Kinderschutz
In der Hauptstadt für Kinder werden die Anforderungen des Bundeskinderschutzgesetzes 
gemäß § 8a, § 8b SGB VIII und § 4 KKG in gemeinschaftlicher Verantwortung aller Institutio-
nen, Einrichtungen und Organisationen aktiv gestaltet und gelebt. 

Der Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Vernachlässigung, Gewalt und sexuellem Miss-
brauch gelingt durch das Zusammenwirken von sensibilisierten, informierten und qualifi-
zierten Fachkräften und ehrenamtlich Tätigen. Das Qualitätssiegel „Gemeinsam Aktiv – für 
Rechte von Kindern und Jugendlichen“ ist eine dahingehend entwickelte Auszeichnung für 
gelebten Kinderschutz. In Einrichtungen der Bildung, Betreuung und Erziehung, wie unter 
anderem Kitas und Schulen, Verbänden und Vereinen werden Qualitätsmerkmale für die 
Achtsamkeit betreffend der Rechte von Kindern und Jugendlichen entwickelt und umgesetzt. 
Das Qualitätssiegel wird durch die Stadt Monheim am Rhein verliehen, den Entwicklungspro-
zess begleitet der Bereich Kinder, Jugend und Familie. 

Zur Erlangung des Siegels wird in jeder Einrichtung ein spezifisches Präventionskonzept zum 
Schutz vor drohender Kindeswohlgefährdung entwickelt und umgesetzt. Im Konzept werden 
Kriterien erfüllt, um die Rechte von Kindern und Jugendlichen sowie deren Schutz anhaltend 
zu thematisieren. Drei Jahre nach Verleihung des Siegels wird die Umsetzung des einrich-
tungsspezifischen Präventionskonzeptes durch die Fachstelle Präventiver Kinderschutz über-
prüft und eine Weiterentwicklung vereinbart. 

Monheimer Jugendverbände und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit sowie Vereine 
werden bei der Einführung von Präventionskonzepten zum Schutz vor grenzüberschreiten-
dem Verhalten und sexualisierter Gewalt fachlich beraten und unterstützt. 

Darüber hinaus erhalten die Monheimer Jugendverbände und Vereine Qualifizierungsange-
bote im Handlungsfeld des Kinderschutzes. Bei Fragen betreffend einer möglichen Kindes-
wohlgefährdung bietet die Fachstelle Präventiver Kinderschutz ein spezialisiertes Beratungs-
angebot.

 11	vgl. AJS 2021
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Maßnahmenplanung 2021 – 2025  
Jede Einrichtung der Kinder- und Jugendarbeit, der Vereine und Jugendverbände in 
der Stadt Monheim am Rhein hat ein einrichtungsspezifisches Präventionskonzept 
gemäß dem Qualitätssiegel „Gemeinsam aktiv für Rechte von Kindern und Jugendli-
chen“.

Durch eine gezielte Informationskampagne für die Rechte von Kindern und Jugend-
lichen wird die Sensibilität der Zielgruppe im Rahmen einer Zusammenarbeit mit 
Einrichtungen der Jugendarbeit gestärkt.

Zusammenarbeit mit Schulen
§ 7 3. AG-KJHG-KJFÖG

Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule
„(1) Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe und die Träger der freien Jugendhilfe sollen 
bei der Erfüllung ihrer Aufgaben mit den Schulen zusammenwirken. Sie sollen sich insbesondere 
bei schulbezogenen Angeboten der Jugendhilfe abstimmen.

(2) Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe fördern das Zusammenwirken durch die Ein-
richtung der erforderlichen Strukturen. Dabei sollen sie diese so gestalten, dass eine sozialräum-
liche pädagogische Arbeit gefördert wird und die Beteiligung der in diesem Sozialraum bestehen-
den Schulen und anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe gesichert ist.

(3) Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe wirken darauf hin, dass im Rahmen einer in-
tegrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung ein zwischen allen Beteiligten abgestimm-
tes Konzept über Schwerpunkte und Bereiche des Zusammenwirkens und über Umsetzungsschrit-
te entwickelt wird.“

Mit diesen Vorschriften formuliert der Gesetzgeber deutlich den Auftrag einer Zusammen-
arbeit zwischen Jugendhilfe und Schule und die Verantwortung der öffentlichen Jugendhilfe 
hierfür geeignete Strukturen zu schaffen. Auch auf Seiten der Schulgesetzgebung wird in § 5 
Abs. 2 SchulG NRW eine Öffnung der Schule, hin zu außerschulischen Partnern und im Be-
sonderen mit den Trägern der Jugendhilfe, festgeschrieben. 

Im Kontext dieser Förderplanung bezieht sich der gesetzliche Auftrag zur Zusammenarbeit 
zwischen Jugendhilfe und Schule grundsätzlich auf alle Arbeitsfelder der Kinder- und Jugend-
förderung nach §11 – 14 SGB VIII. Wie in den einzelnen Kapiteln dieser Förderplanung be-
schrieben, haben sich vielfältige Formen der Zusammenarbeit entwickelt. Diese sind zum 
Teil auf Dauer angelegt oder beziehen sich auf Einzelprojekte bzw. Veranstaltungen. Kon-
zeptionell werden die Formen und Zielsetzungen der Zusammenarbeit in den Teilkonzepten 
der Einrichtungen/Abteilungen, dem „Gesamtkonzept für die Kulturelle Bildung“ und in ei-
nem besonderen Umfang im „Städtischen Gesamtkonzept zur Entwicklungsförderung junger 
Menschen durch Schulsozialarbeit und Schulpsychologie“ festgeschrieben. 

Die Zusammenarbeit fußt auf einer langen Tradition schulbezogener Angebote in Monheim 
am Rhein, den mittlerweile verstetigten Modellprojekten von Mo.Ki II, Mo.Ki III und Mo.Ki 
IV sowie einer ganzheitlichen Konzeptentwicklung in Zusammenarbeit mit allen Monheimer 
Schulen. Die Monheimer Bildungslandschaft wird durch eine systematische Vernetzung von 
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Jugendhilfe, Kultureller Bildungsangebote und Schule gestärkt und ausgebaut. Wichtige Säule 
dieser Vernetzung ist ein qualifiziertes und verlässliches Angebot an Schulsozialarbeit/-psy-
chologie an allen Monheimer Grundschulen und den weiterführenden Schulen. An jeder 
Schule steht mindestens eine halbe Fachstelle der Schulsozialarbeit zur Verfügung. 

Von 2020 – 2023 wird außerdem an der Grundschule am Lerchenweg und der Peter-Usti-
nov-Gesamtschule in Kooperation mit der Bergischen Diakonie Sozialdienstleistungen gGm-
bH, gefördert von der Stiftung für Wohlfahrtspflege NRW, das Modellprojekt Mo.Ki „inklusiv“ 
durchgeführt. Langfristiges Ziel ist die Ermöglichung einer inklusiven Beschulung möglichst 
aller Kinder und Jugendlichen. Dies soll durch den Einsatz je einer Fachstelle pro Schule zur 
Koordination der multiprofessionellen Zusammenarbeit zwischen Schule, Jugendhilfe und 
Familien, sowie von antragsfrei tätigen Jugendhilfekräften vor Ort und durch die Weiterquali-
fizierung von Lehr- und Fachpersonal erreicht werden. Besonders im Fokus steht die präven-
tive Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in psychosozialen Risikolagen.

Maßnahmenplanung 2021 – 2025
Die Übergangskonzepte Kita/Grundschule, Grundschule/weiterführende Schule und 
von der weiterführenden Schule in den Beruf werden vor allem in Hinblick auf inklusi-
ve Aspekte überarbeitet. Die Förderschulen sollen dabei mit einbezogen werden.

Das Modellprojekt Mo.Ki „inklusiv“ qualifiziert die kommunale Präventionskette weiter 
und ist ein wichtiger Baustein für das strategische Ziel einer „Stadt für alle“.

Spielflächen in Monheim am Rhein
§ 1 Abs. 3 Satz 4 SGB VIII

„Jugendhilfe soll […] dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre 
Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen.“

Diese Grundsätze verpflichten die jeweiligen Gemeinden ausreichende Spiel-, Sport-, Erleb-
nis-, Erholungs- und Kommunikationsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Diesem Bedürf-
nis ist durch Bereitstellung besonders ausgewiesener öffentlicher Spiel- und Freiflächen zu 
genügen. 
Kindern, Jugendlichen und Familien stehen in Monheim am Rhein 69 öffentliche Spielflächen 
und die frei zugänglichen Spielbereiche auf Schulhöfen zur Verfügung. Hierbei übernehmen 
Spielflächen im Stadtgebiet gleich mehrere Funktionen: 

Der Spielplatz ist für Kinder und Jugendliche ein besonderer Raum, wo sie ihrem Bedürfnis 
nach ungestörtem Spiel nachkommen können. So ist es ein wichtiges Anliegen, die Monhei-
mer Spielplätze kontinuierlich attraktiv und interessant zu gestalten. Spielplätze tragen in ei-
nem hohen Maße zur Verbesserung des Lebens- und Wohnumfeldes für Kinder, Jugendliche 
und Familien bei. Besonders in Bereichen dichter Bebauung und beengter Wohnsituation 
leisten sie einen wichtigen Beitrag für das gesunde Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen. 
Spielplätze sind auch alters- und zielgruppenübergreifende Orte des Aufenthalts, der Begeg-
nung und der Kommunikation für alle Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt. Sie sollen 
auch Jugendlichen und jungen Erwachsenen als Treffpunkt zur Verfügung stehen. Öffentliche 
Räume spielen in der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen eine bedeutsame Rolle. Die 
Aneignung von Spielräumen und „nicht pädagogisierten“ Freiräumen, die Selbstorganisation 
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von Spielszenarien, Bewegung und Aktivität, die Entdeckung/Erforschung von Natur und das 
Treffen mit Freundinnen und Freunden ist für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen 
äußerst förderlich.

Ergänzend zu den öffentlichen Spielplätzen sind Eigentümer/-innen privater Mehrfamilien-
häuser lt. Bauordnung des Landes NRW und der örtlichen Spielflächensatzung verpflichtet, 
private Spielflächen für ihre jeweiligen Wohneinheiten vorzuhalten. Somit bestehen im Stadt-
gebiet – ergänzend zu den öffentlichen Spielflächen – zahlreiche private Spielplätze. Diese 
tragen zu einer wohnortnahen Versorgung, besonders für Familien mit Kleinkindern, bei. 

Grundsätzlich wird bei der Sanierung oder Neugestaltung von Spielflächen in Monheim am 
Rhein großer Wert auf die Gestaltungselemente gelegt. Diese sollen Abenteuererlebnis und 
Naturerfahrung, Wasser, Sand und Klettern, sportliche Herausforderungen und Fitness er-
möglichen und zum Rollenspiel anregen. Jede öffentliche Spielfläche in Monheim am Rhein 
hat ihren ganz eigenen Charakter und es ist spannend und interessant neue Spielplätze zu 
entdecken. Die Aufenthaltsbereiche entsprechen den Anforderungen der Nutzenden an 
Kommunikation und Begegnung; Möglichkeiten zum Picknick und ggf. Grillen sind zu be-
rücksichtigen. Bei der Gestaltung von Spielflächen sind nach Möglichkeit und Platzgröße die 
Bedürfnisse aller Altersgruppen in den Blick zu nehmen.

Kinder, Jugendliche und Familien können fußläufig und möglichst gefahrenfrei eine Spielflä-
che in ihrem Wohnumfeld erreichen. Bei allen wesentlichen Sanierungsvorhaben ist die Be-
teiligung am Planverfahren von Kindern, Jugendlichen, Eltern und Anwohnern sicherzustel-
len (siehe 1.7 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen).
In der Förderplanung 2015 – 2020 sind 19 Sanierungen von Kinderspielplätzen erfolgreich 
umgesetzt worden bzw. in Planung gegangen. Exemplarisch können hier die herausragen-
den Spielflächen am Landschaftspark Rheinbogen, der Wilhelm-Leuschner-Straße, der He-
lene-Lange-Straße oder an der Marderstraße genannt werden. Beispielhaft ist zudem ein 
U3-Spielplatz am Ulmenweg, welcher sehr gut angenommen wurde. 
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Maßnahmenplanung 2021 – 2025
Bereits laufende Baubeschlüsse werden an der Bregenzer Straße, der Benrather Stra-
ße, dem Kapfenberger Weg sowie dem Heinrich-Zille-Platz umgesetzt.

Herausragende Bedeutung haben im kommenden Förderzeitraum die Neugestaltun-
gen der Spielflächen an der Grazer Straße, an der Bürgerwiese Baumberg sowie die 
bauliche Entwicklung eines zusätzlichen Skateparks in Baumberg.
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Zielerreichungsgrad Kinder- und Jugendförderplan 2015-2020

Jugendarbeit
Offene Kinder- und Jugendarbeit

Ziel Maßnahme Zielerreichungsgrad

Eine Befragung der Besucher 
und Besucherinnen aller Ein-
richtungen sowie eine systema-
tische Erfassung von Daten  
über Zielgruppen werden 
durchgeführt.

Es wird eine ausgebildete 
Kinderschutzfachkraft in jeder 
Kinder- und Jugendfreizeitein-
richtung geben.

Es wird ein Präventionskonzept 
in allen Einrichtungen zum 
Schutz vor grenzüberschrei-
tendem Verhalten und sexua-
lisierter Gewalt geben und das 
Erlangen des Qualitätssiegels 
„Gemeinsam aktiv für Rechte 
von Kindern und Jugendlichen“ 
wird angestrebt.

Im Berichtszeitraum wurden 
über Befragungen der Besu-
cher und Besucherinnen 2015, 
2017 und 2019 bei den Ein-
richtungen der OKJA Erkennt-
nisse zur Nutzer/-innengruppe 
gesammelt und ausgewertet.

Mit Fortbildungsangeboten 
werden die im Handlungsfeld 
der Kinder- und Jugendarbeit 
tätigen hauptamtlichen Fach-
kräfte, wie auch neben- und 
ehrenamtliche Tätige, zum 
Thema Kinderschutz geschult.

Im Berichtszeitraum liegen 
sowohl neue Zertifizierungen 
sowie die ersten Re Zertifizie-
rungen nach Ablauf der ersten 
drei Laufjahre. Eine Einrich-
tung (Cube) hat noch kein 
Schutzkonzept erarbeitet.

Alle Bevölkerungsgruppen 
sollen gleichermaßen an den 
vielfältigen Angeboten der Mon-
heimer Jugendarbeit partizipie-
ren können.

Der Präventive Kinderschutz 
soll in allen Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendfreizeit 
sichergestellt sein
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Mobile Jugendarbeit

Die mobile Jugendarbeit entwi-
ckelt sinnvolle und passgenaue 
Konzepten um auch digitale 
Räume aufsuchen zu können.

Im Berichtszeitraum wurde ein 
aufwendiger Prozess zur Ent-
wicklung digitaler Jugendarbeit 
in Monheim am Rhein gestar-
tet und Umsetzungsmodule in 
die Entwicklungsplanung der 
„Hauptstadt für Kinder“ 2019-
2020 integriert.

Angesichts der zunehmenden 
Durchdringung der Lebenswel-
ten junger Menschen durch 
digitale Medien muss sich die 
mobile Jugendarbeit weiterent-
wickeln um den Anschluss an 
die Kinder und Jugendlichen 
nicht zu verpassen.

Damit sich die jungen Men-
schen auch im digitalen Raum 
sicher bewegen können gilt 
es ihre Medienkompetenz zu 
fördern.

Medienkompetenzentwicklung 
wurde als Baustein an der 
Sekundarschule (HdJ und Jufö) 
nachhaltig implementiert.

Als Ergänzung zur Sozialkom-
petenzentwicklung wird das 
Thema Medien mit aufgegriffen.

Ziel Maßnahme Zielerreichungsgrad
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Kulturelle Kinder- und Jugendarbeit

Es wird eine Analyse der An-
gebote der kulturellen Bildung 
nach unterrepräsentierten 
Zielgruppen durchgeführt.

Die Angebote MoMo und Wort-
malerei werden ausgebaut.

Die Projekte „Bildsprache-Spra- 
chbilder“ und „Theater für die 
Allerkleinsten“ werden geprüft.

Ein Präventionskonzept zum 
Schutz vor grenzüberschreiten-
dem Verhalten und sexualisier-
ter Gewalt für alle Einrichtun-
gen der kulturellen Kinder- und 
Jugendarbeit wird erarbeitet 
und das Erlangen des Qualitäts-
siegels „Gemeinsam aktiv für 
Rechte von Kindern und Jugend-
lichen“ angestrebt.

Das Sojus 7 wird baulich opti-
miert.

Die Bibliothek erstellt ein Nut-
zungskonzept.

Im Zuge einer Befragung der 
Besucher/-innen der OKJA 
haben auch Einrichtungen 
der kulturellen Kinder- und 
Jugendarbeit teilgenommen. 

Beide Angebote sichern wei-
terhin die gleichberechtigte 
Teilhabe an Angeboten der 
kulturellen Bildung.

Prüfung wurde nicht um-
gesetzt, Angebot ist derzeit 
rückläufig

Die Entwicklung eines Schutz-
konzeptes war für die Musik- 
und Kunstschule gemeinsam 
vorgesehen. Aus organisatori-
schen Überlegungen werden 
nun einrichtungsspezifische 
Konzepte entwickelt.

Die Umbaumaßnahmen im 
Sojus sind in der Umsetzungs-
phase.

Die Bibliotheksstrategie 2021-
2026 ist vom Rat beschlossen 
und in der Umsetzung.

Alle Bevölkerungsgruppen 
sollen gleichberechtigt an den 
Angeboten der kulturellen Bil-
dung teilhaben.

Angebote der Kulturellen 
Bildung tragen zur Entwicklung 
und Teilhabe von Kindern und 
Jugendlichen bei. Daher soll die 
Kulturinfrastruktur in Mon-
heim am Rein weiterentwickelt 
werden.

Außerschulische Bildungs- und 
Weiterbildungsangebote sollen 
ausgebaut werden.

Beide Angebote finden weiter-
hin statt und werden in ihrer 
Konzeption überarbeitet.

Das Jugendtheater-Festival The-
aTrend sowie der 
Internationale Jugendwettbe-
werb „Andre Ségovia“ werden 
etabliert.

Ziel Maßnahme Zielerreichungsgrad
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Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

Die formalen Bedingungen für 
die Eröffnung von Zugängen  
werden geprüft und die Fest-
schreibung von Beteiligungs- 
rechten wird vorangetrieben.

Ein Mitarbeiter oder eine 
Mitarbeiterin des Fachteams 
Jugendförderung wird zur/zum 
„Moderator/Moderatorin für 
Kinder- und Jugendbeteiligung“ 
ausgebildet.

Im Kontext der Spielflächen-
gestaltung werden die Beteili-
gungsformen konsequent und 
kontinuierlich angewandt. 

Die Struktur des Jugendparla-
mentes wurde so verändert, 
dass sich Jugendliche bis zum 
Alter von 21 Jahren beteiligen 
können.

Erfolgreich umgesetzt.

Um Kindern und Jugendlichen 
die Möglichkeit zur Entwicklung 
von Selbstbestimmung und 
Verantwortungsübernahme zu 
ermöglichen, soll die Struktur-
qualität von Beteiligung ausge-
baut werden. 

Ziel Maßnahme Zielerreichungsgrad
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Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

Ziel Maßnahme Zielerreichungsgrad

Für ein ausführliches Bild aller 
Institutionen die in Monheim 
am Rhein im Rahmen der Ju-
gendverbandsarbeit tätig sind, 
sollen alle entsprechenden 
Aktivitäten erfasst werden.

Der Präventive Kinderschutz soll 
in Monheimer Jugendverbän-
den und Vereinen sichergestellt 
werden.

Die Interviews haben nicht 
stattgefunden. Stattdessen gab 
es einen intensiven Austausch 
zur strukturellen Förderung 
der Jugendverbandsarbeit. 
Eine Erweiterung der Förder-
richtlinien zur Förderung von 
hauptamtlichem Personal 
wurde realisiert.

Im Berichtszeitraum liegen 
sowohl neue Zertifizierungen 
sowie die ersten Re-Zertifizie-
rungen nach Ablauf der ersten 
drei Laufjahre vor. Eine Ein-
richtung (CUBE) hat noch kein 
Schutzkonzept erarbeitet.

Die Fachstelle steht jederzeit 
zur Verfügung.

Es werden strukturierte Inter-
views mit allen im Rahmen der 
Jugendverbandsarbeit tätigen 
Institutionen zur Erfassung von 
Mitgliederzahlen, Zielgruppen 
und der Ausrichtung des Ver-
bandes geführt.

Alle Vereine/Verbände erhalten 
Unterstützung bei der Einfüh-
rung eines Präventionskonzep-
tes zum Schutz vor grenzüber-
schreitendem Verhalten und 
sexualisierter Gewalt und dem 
Erlangen des Qualitätssiegels 
„Gemeinsam aktiv für Rechte 
von Kindern und Jugendlichen“.

Es wird ein Beratungsangebot 
durch die Fachstelle Netzwerk 
Präventiver Kinderschutz geben.
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Jugendsozialarbeit
Jugendberatung und Jugendberufshilfe

Ziel Maßnahme Zielerreichungsgrad

Mit dem Berufskolleg Hilden 
und Opladen werden Kooperati-
onsvereinbarungen zur Überlei-
tung von schulabbruchgefähr-
deter Monheimer Jugendlicher 
getroffen.

Das Angebot der Jugendbe-
rufshilfe an der PUG wird nach 
einer Probephase bis Ende 2015 
festgeschrieben.

Nach Auslaufen der Haupt- und 
Realschule werden die frei wer-
denden Ressourcen der Jugend-
berufshilfe der Sekundarschule 
zur Verfügung gestellt. Das 
inhaltliche Konzept hierzu wird 
in Zusammenarbeit mit den 
Schulen erarbeitet.

Es werden sinnvolle Formen 
der Zusammenarbeit mit dem 
zukünftigen Förderzentrum Süd 
entwickelt.

Die Schulsozialarbeiter und 
Schulsozialarbeiterinnen der 
Berufskollegs Hilden und  
Opladen vermitteln Monhei-
mer Schülern und Schülerin-
nen mit besonderen Schwie-
rigkeiten, insbesondere solche, 
die von Schulabbrüchen 
betroffen sind, an die Jugend-
beratung.

Seit Abschluss der Probephase 
an der Peter-Ustinov-Gesamt-
schule wird das Angebot der 
Jugendberufshilfe für alle 
Schülerinnen und Schüler 
ab der Jahrgangsstufe 9 in 
Abstimmung mit der Schule 
fortgeführt.

Die frei gewordenen Res-
sourcen nach Auslaufen der 
Haupt- und Realschule stehen 
der Sekundarschule/ Ro-
sa-Parks-Schule zur Verfügung. 
In Zusammenarbeit mit der 
Schule gab es inhaltliche Ab-
stimmungen zur Unterstützung 
von Schülerinnen und Schülern 
ab der Jahrgangsstufe 8.

Ein Beratungsangebot für Ab-
schlussklassen am Förderzent-
rum Süd wurde modellhaft bis 
2017 umgesetzt.

Weniger Schülerinnen und 
Schüler aus Monheim am Rhein 
sollen die Schule ohne einen 
Schulabschluss verlassen. 

Schülerinnen und Schüler sollen 
in der Wahl ihres weiteren 
beruflichen Weges unterstützt 
werden.

Die Inklusion an Monheimer 
Schulen soll gestärkt werden.
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Jugendwerkstatt/Bildung³

Mo.Ki IV

Ziel

Ziel

Maßnahme

Maßnahme

Zielerreichungsgrad

Zielerreichungsgrad

Um personelle Ressourcen und 
fachliches Know-How über die 
Grenzen Monheim am Rhein hi-
naus nutzen zu können, soll die 
interkommunale Zusammenar-
beit gestärkt werden.

Die sozialen Kompetenzen Mon-
heimer Schüler und Schülerin-
nen sollen gefördert werden. 

Die gGmbH Bildung ³ wurde 
gegründet.

Es wurde eine Kooperationsver-
einbarung zwischen Jobcenter 
und Stadtverwaltung zum Pro-
jekt „Respekt“ geschlossen. 

Das Modellprojekt wurde 
erfolgreich beendet. Der Me-
thodenkoffer beschreibt die 
durchgeführten Module. 

Es werden neue Formen der 
Kooperation und Angebotsty-
pen zwischen den örtlichen 
Akteur/-innen der Jugendsozial-
arbeit und der gGmbH Bildung³ 
entwickelt.

Das Modellprojekt Mo.Ki IV 
wird mit einer Laufzeit von 
drei Jahren in Kooperation 
mit dem AWO Bezirksverband 
Niederrhein e.V., der PUG, dem 
Bereich Kinder, Jugend und 
Familie und dem Bereich  
Schule und Sport durchgeführt. 
Der Durchführungszeitraum 
wird durch das Institut für  
Soziale Arbeit und Sozialpäd-
agogik e.V. Frankfurt am Main 
wissenschaftlich begleitet.
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Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Ziel Maßnahme Zielerreichungsgrad

Angesichts einer sich rasant 
entwickelnden Medienland-
schaft und deren Bedeutung 
in der Lebenswelt von Kindern 
und Jugendlichen, kommt der 
Förderung der Medienkompe-
tenz eine besondere Bedeutung 
zu. Diese soll gestärkt werden.

Es gibt eine medienpädagogi-
sche Fachkraft im Fachteam der 
Jugendförderung.

Das Angebotsportfolio des 
Mitarbeitenden umfasst Eltern-
seminare, praktische Angebote 
im Rahmen der offenen Arbeit, 
der mobilen Jugendarbeit und 
Workshops im Rahmen des 
Erzieherischen Jugendschutzes 
an Schulen. 

Innerhalb des Fachteams 
Jugendförderung wird ein Mitar-
beiter oder eine Mitarbeiterin 
zur medienpädagogischen Fach-
kraft ausgebildet.

Es werden zusätzliche medi-
enpädagogische Angebote für 
Kinder, Jugendliche und Eltern 
sowie Multiplikatoren/-innen-
schulungen entwickelt. Hierzu 
wird mit allen interessierten 
Institutionen und Einrichtungen 
kooperiert.

Monheimer Jugendliche sollen 
vor Sucht geschützt werden 
und sie sollen einen verantwor-
tungsbewussten 
Konsum und Umgang mit Medi-
en erlernen.

Das Angebot des „Jugendschutz-
parcours“ ist etabliert und wird 
jährlich umgesetzt.

In Kooperation mit der AWO 
Suchtberatung, der Sekundar-
schule, der Arbeitsgemeinschaft 
Erzieherischer Kinder- und 
Jugendschutz e.V. Landesstelle 
NRW und dem Fachteam der 
Jugendförderung wird modell-
haft das Landesprojekt „Jugend-
schutzparcours“ eingeführt.
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Spielflächen

Ziel Maßnahme Zielerreichungsgrad

Kinder, Jugendliche und deren 
Familien sollen attraktive Mög-
lichkeiten zum Aufenthalt und 
zur Beschäftigung im öffentli-
chen Raum haben.

Die geplanten Projekte wurden 
umgesetzt.

Die Planung des Landschafts-
parks Rheinbogen wird abge-
schlossen und 2016 sollen die 
Skateranlage, der Spielbereichs 
des Wasserspielplatzes, der 
Fitnessparcours und der Wie-
sen- und Aufenthaltsbereich 
fertiggestellt sein.

Um Kindern anregende Mög-
lichkeiten zur Gestaltung 
ihrer Freizeit zu bieten, sollen 
Spielflächen in Monheim am 
Rhein saniert werden. Dies be-
inhaltet auch die Umgestaltung 
der Schulhöfe.

Die Spielflächen und Schulhöfe 
wurden saniert bzw. umgestal-
tet.

2015/2016 soll die Sanierung 
der Spielflächen:

·	Landecker Weg
·	Johann-Sebastian-Bach-Straße
abgeschlossen sein.

2016/17 folgen die Spielflächen:

·	Bolzplatz am  
	 Heinrich-Zille-Platz
·	Wilhelm-Leuschner-Straße

Die Schulhöfe

·	des OHG
·	der PUG
·	der Sekundarschule
·	der HGS
·	der WvKS
werden zu Spielhöfen umge-
staltet.
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Zusammenarbeit mit Schulen

Ziel Maßnahme Zielerreichungsgrad

Zur Unterstützung der gleich-
berechtigten Teilhabe und des 
gesunden Aufwachsens Mon-
heimer Kinder und Jugendlicher 
soll es Schulsozialarbeit an allen 
Monheimer Schulen geben.

Das Konzept der Schulsozialar-
beit/Schulpsychologie wurde 
überarbeitet und liegt vor. 

Zukünftig werden an allen Schu-
len mindestens 0,5 Stellen 
Schulsozialarbeit zur Verfügung 
stehen.

Die Angebote der Schulpsycho-
logie über die Erziehungsbe-
ratung und die kommunalen 
Schulpsychologen sollen an 
allen Schulen in Anspruch ge-
nommen werden können.
Jede Schule entwickelt hierzu 
ein spezifisches Konzept, das im 
jeweiligen Schulkonzept veran-
kert ist.

An jeder Schule entsteht ein 
multiprofessionelles Team aus 
Vertretern/Vertreterinnen der 
Schulleitung, der Schulpsycho-
logie, der Schulsozialarbeit, der 
OGATA und/oder Sonderpäda-
gogen/Sonderpädagoginnen 
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